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Wien, 1. Februar 2013 

Bundesgesetz, mit dem das 
Luftfahrtgesetz geändert wird 
Stellungnahme 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Zu dem mit Schreiben vom 19. Dezember 2012, BMVIT-58.502/0009-IV/L2/2012 

übermittelten Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert 

wird, gibt der Österreichische Städtebund nach Überprüfung folgende 

Stellungnahme ab: 

 
Es wird angeregt, die im § 68 LFG getroffene Regelung, dass bei Flugfeldern für 

die Bewilligungserteilung die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, 

dahingehend abzuändern, dass in den betreffenden Verfahren die Zuständigkeit 

auf das Land übergeht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
OSR Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 
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